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Zonenreglement 
 Landschaft, Mutation 
Windenergie
Das Zonenreglement Landschaft 
der Einwohnergemeinde Muttenz 
vom 5. April 2011 wird wie folgt 
angepasst:

Ergänzen

Ziffer 4, Abs. 2: Gliederung
2 Als Nutzungszonen sind bezeich
net:
h) Spezialzone  Windenergieanlage 

(ergänzen)

Streichen

Ziffer 6, Abs 2: Zonen für 
 öffentliche Werke und Anlagen
2 Die Nutzung richtet sich nach der 
vorgesehenen Zweckbestimmung 
und ist wie folgt festgelegt:
a) Nr. 1: Hardacher 1: Bau und 

Betrieb Windenergieanlage 
(streichen)

NEU

Ziffer 8a: Spezialzone 
 Windenergieanlage
1 Die Spezialzone Windenergie
anlage bezweckt den Bau und Be
trieb einer Windenergieanlage.
2 Die Windenergieanlage ist auf eine 
Leistung von < 5 MW und eine Ge
samthöhe (inklusive Rotorblätter) 
von maximal 200 m oder 475 m 
ü. M. begrenzt, wobei der Rotor
durchmesser maximal 120 m be
tragen darf.
3 Neben der Windenergieanlage 
sind in der Spezialzone Anlagen 
zulässig, die unmittelbar mit dem 
Betrieb der Windenergiegewin
nung verbunden sind (Umzäunung, 
Messtechnik, unterirdische Er
schliessungsanlagen u. Ä.). Weitere 
Hochbauten sind nicht zulässig.
4 Mindestens 20% der Fläche der 
Spezialzone sind naturnah im Sinne 
des ökologischen Ausgleichs und 
unter Berücksichtigung des Na
turschutzpotenzials des Stand
ortes (wie die Aufwertung des 
Weiherstandortes Hardacker, 
Ruderalflächen u. Ä.) zu gestal
ten und zu nutzen. Im Baube
willigungsverfahren ist ein Um
gebungsplan als Nachweis der 
ökologischen Ausgleichsmass
nahmen einzureichen.
5 Flächen der Spezialzone, welche 
nicht durch die Windenergieanlage 
und für den ökologischen Ausgleich 
beansprucht werden, dürfen zum 
Zweck der Abfallentsorgung insbe
sondere als Zwischenlager (Kom
postmieten), Manöverier oder 
Umschlagsflächen genutzt werden.
6 Wird die Windenergieanlage nach 
Betriebsablauf nicht ersetzt, sind 
sämtliche ober und unterirdischen 
Bauten und Anlagen zurückzu
bauen.
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